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0 Allgemein verständliche, nichttechnische Zusam-
menfassung des UVP-Berichts (§16 Abs. 1 Nr. 7 
UVPG) 

Kurze Beschreibung des Vorhabens  

Die im Zuge der BAB A 7 Fulda – Ulm im Streckenabschnitt zwischen der Anschlussstelle 

Rothenburg o. d. T. und der Anschlussstelle Wörnitz gelegene Talbrücke Pfeffermühle (Bau-

werk BW 728b) weist erhebliche bauliche Schäden auf und muss erneuert werden. Das ge-

plante Bauvorhaben befindet sich Nahe der Gemeinde Diebach, Landkreis Ansbach, Regie-

rungsbezirk Mittelfranken. Das Bauwerk BW 728b überspannt den Talraum des Wohnbaches. 

Um den baulichen Umgriff so gering wie möglich zu halten, ist eine bestandsnahe Brückener-

neuerung vorgesehen. An der bestehenden Straßengestaltung der BAB A 7 werden im Pla-

nungsabschnitt keine Änderungen vorgenommen. Es wird vor allem das Bauwerk der Talbrü-

cke Pfeffermühle an gleicher Stelle durch ein neues Bauwerk ersetzt, welches in den beste-

henden Streckenverlauf eingepasst wird. 

 

Wesentliche Bestandteile der betroffenen Umwelt  

Innerhalb des Untersuchungsraumes befinden sich einige nach § 30 BNatSchG bzw. Artikel 

23 BayNatSchG geschützte Biotope, die durch den Ersatzneubau betroffen sind. Der Schwer-

punkt dieser Biotope liegt im Bereich des Wohnbaches. Dabei handelt es sich die gewässer-

begleitenden Auwälder. Zudem liegen folgende FFH-Lebensraumtypen im durch das Vorha-

ben betroffenen Bereichen: Auwälder entlang des Wohnbaches (LRT 91E0* und LRT 91F0). 

Der Untersuchungsraum dient aufgrund seiner Biotopausstattung als Habitat für einige pla-

nungsrelevante Tierarten. Der Wohnbach stellt für den Biber Fortpflanzungsstätte und Nah-

rungshabitat dar. Die Verkehrsbegleitgehölze dienen Haselmäusen als Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten. Die Autobahnböschungen sowie der Wohnbach mit seinen Gehölzen werden 

von Fledermäusen als Transferstrecken und Jagdhabitate genutzt. Weiter dienen Höhlen-

bäume sowie die Brücke als Quartiere für Fledermäuse. Die Saumstrukturen der Autobahnbö-

schungen dienen der Zauneidechse als Lebensraum.  

Erhebliche Umweltauswirkungen  

Während der Bauzeit ist mit bauzeitlichen Emissionen (Lärm, Erschütterungen, Schadstoffe, 

Staub) im unmittelbaren Baustellenbereich sowie mit Sedimenteinträgen in Oberflächenge-

wässer zu rechnen. Diese werden nach dem Stand der Technik vermieden. Aufgrund von 

bauzeitlichen Flächeninanspruchnahmen kommt es zu temporären Beeinträchtigungen von 

Biotop- und Nutzungstypen und zu Veränderungen der bestehenden Bodenverhältnisse (Bo-

denverdichtung). Die vorübergehend in Anspruch zu nehmenden Flächen umfassen ca. 

10,4 ha. Davon handelt es sich bei 2,6 ha um bereits versiegelte Flächen und bei 4 ha um 

Verkehrsnebenflächen. Entsprechende Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen wirken 

den vorübergehenden Beeinträchtigungen entgegen. Verbleibende Beeinträchtigungen für vo-

rübergehende Beeinträchtigungen werden durch Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen ausge-

glichen. 

Im Zuge von anlagebedingten Überbauungen (Damm- und Einschnittsböschung, Entwässe-

rungsmulde, Regenrückhaltebecken) und Versiegelungen kommt es zu einem vollständigen 



BAB A7 - Ersatzneubau Talbrücke Pfeffermühle BW 728b  Anlage 1 zu Unterlage 1 

AS Rothenburg ob der Tauber – AS Wörnitz  Feststellungsentwurf 

 

Baader Konzept GmbH 6 

Verlust der biotischen Lebensraumfunktionen entlang der Ausbaustrecke. Dauerhaft über-

baut werden Böden, die bisher nicht überbaut waren, auf einer Fläche von insgesamt ca. 

0,37 ha. Zusätzlich werden Böden, die bisher nicht versiegelt waren, im Umfang von insge-

samt ca. 0,35 ha versiegelt durch Schotterwege.  

Durch das Vorhaben kann es zu Beeinträchtigungen planungsrelevanter Tierarten kommen. 

Erhebliche Beeinträchtigungen können bei den meisten Arten durch entsprechende Maßnah-

men vermieden werden. Bei Fledermäusen, Haselmaus und Zauneidechse sowie Vögeln wer-

den CEF-Maßnahmen erforderlich. Verbleibende Beeinträchtigungen werden durch Aus-

gleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen kompensiert. 

Durch die Reinigungswirkung in den geplanten Retentionsbodenfilteranlagen minimiert sich 

künftig der Eintrag von Schadstoffen in Grund- und Oberflächengewässer.  

 

Maßnahmen und Merkmale zum Schutz, Vermeidung und Verminderung 

Mit dem Trassenausbau ist keine Beeinträchtigung des Schutzgutes Mensch, einschließlich 

der menschlichen Gesundheit zu erwarten. Die Brücke wird in gleicher Weise wiederherge-

stellt, es kommt nicht zu einer Zunahme der Verkehrsmenge oder Veränderung der Lage und 

somit auch zu keinen geänderten Auswirkungen durch Lärm oder Schadstoffemissionen. Zur 

Minimierung von Baulärm, Abgasen und sonstiger Schadstoffe sollen Fahrzeuge und Maschi-

nen zum Einsatz kommen, die dem Stand der Technik entsprechen. Staubemissionen im Bau-

geschehen werden durch entsprechende Vorsorgemaßnahmen (z.B. Bewässerung) vermie-

den. 

Um Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt zu ver-

meiden sind einige Maßnahmen vorgesehen. Biotopschutzzäune werden aufgestellt, um Bio-

tope und Lebensräume während der Bauzeit zu schützen. Das Bleiche Waldvögelein wird von 

den südlichen Böschungen auf die nördlichen Böschungen (vorher Optimiert, CEF-Maß-

nahme) umgepflanzt. Des Weiteren wird der Boden im Bereich von Orchideenvorkommen ge-

sondert behandelt. Baumfällungen und Gehölzschnitt finden nur außerhalb der Vogelbrutzeit 

statt. Für betroffene Gehölzbrüter sowie Höhlenbrüter werden zur Schaffung von Ersatzle-

bensraum Gehölze gepflanzt und Nistkästen aufgehängt. Um Beeinträchtigungen des Wan-

derfalken zu vermeiden, wird der Nistkasten je nach Baufortschritt umgehängt. Im Bereich von 

Haselmausvorkommen werden Gehölze während des Winterschlafs der Haselmaus zurück-

geschnitten und die Wurzelstöcke erst im darauffolgenden Frühjahr gerodet. Die Haselmäuse 

können nach ihrem Winterschlaf in vorher optimierte Haselmauslebensräume (CEF-Maß-

nahme) im direkten Umfeld ausweichen. Die Baufeldfreimachung im Offenland erfolgt hinsicht-

lich der Bodenbrüter außerhalb der Brutzeit der Offenlandbrüter. Reptilienschutzzäune verhin-

dern, dass Reptilien in das Baufeld einwandern. Auf den südlichen sowie der nordwestlichen 

Autobahnböschung werden Zauneidechsen abgefangen und in einen vorher hergestellten Er-

satzlebensraum (CEF-Maßnahme) umgesiedelt. Im Rahmen der Vermeidungsmaßnahme für 

die Zauneidechsen erfolgt auch eine Vergrämung von Faltern aus dem Baufeld, wodurch eine 

Tötung und Verletzung der Tiere ausgeschlossen werden kann. Die Bauarbeiten im Bereich 

der Regenrückhaltebecken erfolgen im September, um Amphibien nicht zu beeinträchtigen. 

Um Fledermäuse nicht zu stören, wird auf nächtliche Bauaktivität weitestgehend verzichtet. 

Zudem werden nach dem Rückschnitt oder der Rodung von bestehenden Leitstrukturen, Er-

satzleitstrukturen für Fledermäuse eingerichtet. Die Brücke sowie Bäume mit Höhlen werden 
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vor Abbruch bzw. Fällung auf das Vorkommen von Fledermäusen kontrolliert und verschlos-

sen. Weiter werden Ersatzquartiere für Fledermäuse geschaffen (V-Maßnahmen, CEF-Maß-

nahme). Des Weiteren werden Waldameisen-Nester geschützt bzw. umgesiedelt.  

Die Beeinträchtigung der Schutzgüter Fläche und Boden werden durch allgemeine Vermei-

dungsmaßnahmen wie den fachgerechten Abtrag, die Zwischenlagerung und Wiederverwer-

tung des Oberbodens, regelmäßige Maschinenwartungen sowie die Lockerung von Verdich-

tungen minimiert.  

Zur Vermeidung und Minimierung von Schadstoffeinträgen wird im Schutzgut Wasser auf 

einen fachgerechten Umgang mit Treibstoffen, Öl- und Schmierstoffen u. ä. sowie auf eine 

fachgerechte, regelmäßige Wartung von Maschinen während der Bauphase geachtet. Beim 

Bau der Querungsbauwerke wird darauf geachtet, dass es zu keinen Stoffeinträgen kommt 

und Trübungen vermieden werden. Dazu werden geeignete technische Mittel einzusetzen. Die 

bestehenden Regenrückhaltebecken werden zu Retentionsbodenfilteranlagen umgebaut. 

Durch die Reinigungswirkung im Retentionsbodenfilter minimiert sich künftig der Eintrag von 

Schadstoffen ins Grund- und Oberflächenwasser.  

Hinsichtlich des Schutzgutes Landschaftsbild sind Maßnahmen vorgesehen, die die Auto-

bahn nach Bauabschluss wieder in die Landschaft einbinden (Gestaltungsmaßnahmen).  

Für die Schutzgüter Luft und Klima sowie Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sind keine 

Maßnahmen zur Vermeidung vorgesehen. 

 

Maßnahmen zur Kompensation 

Nicht vermeidbare Verluste von Biotopen werden im räumlichen und funktionalen Zusammen-

hang bzw. über ein Ökokonto kompensiert. Als Ausgleichsmaßnahmen sind im trassennahen 

Bereich die Verbreiterung des Auwaldstreifens entlang des Wohnbaches, die Pflanzung von 

standortgerechten Gehölzgruppen sowie die Entwicklung von artenreichem Extensivgrünland 

durch Grünlandextensivierung vorgesehen. Zusätzlich wird der Kompensationsbedarf durch 

eine Ersatzmaßnahme, in deren Rahmen ein artenreiches Extensivgrünland entwickelt wird, 

gedeckt. Aus artenschutzrechtlicher Sicht sind CEF-Maßnahmen für das Bleiche Waldvöge-

lein, Fledermäuse, Haselmäuse, Zauneidechsen und Vögel erforderlich. Für das Bleiche Wald-

vögelein sowie die Haselmaus, Fledermäuse, Zauneidechse, Heckenbrüter und Höhlenbrüter 

werden Habitate im Voraus optimiert bzw. hergestellt. Die Individuen werden vor Baubeginn 

vergrämt oder in die jeweiligen Ersatzhabitate gebracht bzw. verpflanzt.  

Gemäß der Ermittlung des Flächenbedarfes nach der Bayerischen Kompensationsverordnung 

(BayKompV, 2014) beträgt das Ausgleichserfordernis 78.082 Wertpunkte.  

Mit den nach BayKompV anrechenbaren Kompensationsmaßnahmen wird ein Kompensation-

sumfang von 78.082 WP erzielt. 

 

Betroffenheit von Schutzgebieten und – objekten 

Das Vorhaben liegt innerhalb des Naturparks „Frankenhöhe“ sowie des Landschaftsschutzge-

bietes „LSG innerhalb des Naturparks Frankenhöhe (ehemals Schutzzone)“. 

Des Weiteren erfolgen Eingriffe in FFH-Lebensraumtypen, geschützte Biotope gemäß § 30 

BNatSchG und Art. 23 BayNatSchG sowie in geschützte Landschaftsbestandteile gemäß Art. 

16 BayNatSchG, die durch entsprechende Maßnahmen ausgeglichen werden. 



BAB A7 - Ersatzneubau Talbrücke Pfeffermühle BW 728b  Anlage 1 zu Unterlage 1 

AS Rothenburg ob der Tauber – AS Wörnitz  Feststellungsentwurf 

 

Baader Konzept GmbH 8 

 

Betroffenheit von besonders geschützten Arten 

Die artenschutzrechtliche Prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass durch das Ausbauvorhaben 

einige europarechtlich geschützte Arten grundsätzlich betroffen sind. Unter Berücksichtigung 

der Vermeidungsmaßnahmen und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF) kann das 

Auslösen der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG bei allen relevanten Arten des An-

hangs IV der FFH-Richtlinie und allen Vogelarten gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie vermie-

den werden. Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH- Richtlinie sind vom Vorhaben nicht be-

troffen.  

 

Fazit 

Unter Berücksichtigung der in Kapitel 3 aufgezeigten Vermeidungsmaßnahmen sowie der 

landschaftspflegerischen Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen ist für das geplante Projekt 

nicht mit erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter nach UVPG zu 

rechnen. 
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1 Beschreibung des Vorhabens mit Angabe zum 
Standort, zur Art, zum Umfang und zur Ausgestal-
tung, zur Größe und zu anderen wesentlichen Merk-
malen des Vorhabens (§16 Abs. 1 Nr. 1 UVPG) 

1.1 Angaben zum Standort 

Das Planungsgebiet zum Ersatzneubau der Talbrücke Pfeffermühle umfasst eine Fläche von 

ca. 52 ha. Es liegt in der Gemeinde Diebach im Landkreis Ansbach. 

Aufgrund der Vorhabensplanung erstreckt sich das Untersuchungsgebiet mit einer Breite von 

ca. 200 m beidseits der bestehenden BAB A7. 

Natürliche Gegebenheiten 

Das Untersuchungsgebiet ist zum einen der naturräumlichen Haupteinheit des „Fränki-

schen Keuper-Liaslandes“ (Nr. D59 der naturräumlichen Gliederung Deutschlands) und 

hier der naturräumlichen Untereinheit 114 „Frankenhöhe“ zuzuordnen. Zum anderen liegt 

das Untersuchungsgebiet in der naturräumlichen Haupteinheit „Neckar- und Taubertal, 

Gäuplatten“ (Nr. D57 der naturräumlichen Gliederung Deutschlands) und hier in der na-

turräumlichen Untereinheit 127 „Hohenloher und Haller Ebene“ (LFU 2022A). 

Zur potentiell natürlichen Vegetation im Untersuchungsgebiet gehören zum einen ein Bergs-

eggen-Waldmeister-Buchenwald im Komplex mit einem Bergseggen-Hainsimsen-Buchen-

wald, zum anderen ein Waldziest-Eschen-Hainbuchenwald (LFU 2022B). 

Die reale Vegetation des Untersuchungsgebietes ist größtenteils durch Offenlandflächen 

(Äcker und Grünland) geprägt. Der Wohnbach durchquert das Untersuchungsgebiet und wird 

von Weich- und Hartholzauwaldstreifen gesäumt. Die steilen Autobahnböschungen sind mit 

Verkehrsbegleitgehölzen bestanden. Zudem liegen innerhalb des Untersuchungsgebietes ei-

nige Streuobstwiesen und weitere Gehölzbestände.  

Das Untersuchungsgebiet liegt in der geologischen Einheit des Gipskeupers. Bei den Gestei-

nen handelt es sich vorwiegend um Tonstein mit Steinmergel- und Gipslagen, zum Teil um 

Sandstein (LFU 2022C). 

Das Untersuchungsgebiet gehört zum Flussgebiet des Rheins (LFU 2022C). Von Osten durch-

fließt der Wohnbach (Gewässer 3. Ordnung) den Untersuchungsraum in Richtung Westen. 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Bereich des Grundwasserkörpers „Gipskeuper - 

Diebach, 2_G075“. Der chemische Zustand des o.g. Grundwasserkörpers im Untersuchungs-

raum wird nach Angaben des Kartendienstes Gewässerbewirtschaftung Bayern mit „gut“ an-

gegeben. Der mengenmäßige Zustand wird ebenfalls mit „gut“ bewertet (LFU 2022C). 

Eine mittlere jährliche Lufttemperatur von 7 bis 8 °C, eine 220 bis 230 Tage dauernde Vege-

tationsperiode (Tagestemperatur > 5 °C) und eine mittlere jährliche Niederschlagsmenge von 

650 bis 750 mm kennzeichnen das Untersuchungsgebiet (BAYERISCHER KLIMAFORSCHUNGSVER-

BUND 1996). 

Verkehrsinfrastruktur 

Die Staatsstraße St 2247 unterquert nördlich des Wohnbaches die Autobahn und verbindet 

die beiden Ortschaften Diebach und Bellershausen miteinander 
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Land- und forstwirtschaftliche Nutzung 

Der überwiegende Teil des Untersuchungsraumes wird großflächig landwirtschaftlich genutzt. 

Daher wird das Untersuchungsgebiet in weiten Teilen von Arten der ackerbaulichen Nutzung 

sowie von Grünlandarten geprägt.  

Erholungsnutzung 

Die Ortsverbindungsstraße von Diebach nach Bellershausen, die die Autobahnbrücke unter-

quert, ist im Wegenetz des Landkreises Ansbach als Radweg eingetragen. Es sind keine Wan-

derwege innerhalb des Bezugsraumes ausgewiesen (LFU 2022C). 

1.2 Angaben zu Art, Umfang und Größe des Vorhabens 

Das geplante Vorhaben hat den Ersatzneubau der Talbrücke Pfeffermühle als Ziel. Bestandteil 

der Planung sind weiterhin die Anpassungen der Regenrückhaltebecken sowie der Betriebs-

wege.  

Der Gesamtumfang des Vorhabens erstreckt sich auf ca. 1,3 km Länge.  

Detaillierte Angaben sind der Unterlage 1 zu entnehmen. 
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1.3 Weitere wesentliche Merkmale des Vorhabens und Projektwirkungen 

Entwässerungsmaßnahmen 

Die bestehenden Regenrückhaltebecken werden in Form von Retentionsbodenfilteranlagen 

neu angelegt. Durch die Reinigungswirkung im Retentionsbodenfilter minimiert sich künftig der 

Eintrag von Schadstoffen in Grund- und Oberflächengewässer. Durch die gedrosselte Abgabe 

des Wassers aus den Retentionsbodenfiltern werden die natürlichen Vorfluter künftig vor Über-

lastung geschützt (vgl. Unterlage 1). 

Projektwirkungen 

Aus den Folgen der Bautätigkeit ergeben sich baubedingte Wirkungen d. h. Wirkungen, die 

mit dem Bau der Brücke sowie der Nebenanlagen verbunden sind. Folgende baubedingten 

Projektwirkungen sind zu betrachten: 

 bauzeitliche Flächeninanspruchnahme, 

 Bodenumlagerungen und –verdichtungen im Bereich der bauzeitlich beanspruchten 
Flächen, 

 bauzeitliche Emissionen (Lärm, Erschütterungen, Schadstoffe, Staub), 

 Verrohrung des Wohnbaches, Wasserhaltung, Einleitung von Bauwasser, Sediment-
einträge durch bauzeitliche Eingriffe in Oberflächengewässer, 

 bauzeitliche Gefahr der Beeinträchtigung von planungsrelevanten Tieren, 

 temporäre visuelle Störungen und  

 temporäre Zerschneidung. 

Die Bodenretenteionsfilteranlagen sowie die neuen Betriebswege verursachen dauerhafte 

Wirkungen, sog. anlagebedingten Projektwirkungen. Folgende anlagebedingten Projektwir-

kungen sind zu betrachten: 

 Neuversiegelung, 

 dauerhafte Überbauung und Umlagerung von Böden. 

 

Geänderte betriebsbedingte Wirkungen sind für das vorliegende Vorhaben nicht zu erwarten, 

da sich durch den Ersatzneubau das Verkehrsaufkommen und die Lage der Brücke nicht än-

dern. 
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2 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im 
Einwirkungsbereich des Vorhabens (§16 Abs. 1 Nr. 
2 i. V. m. Anlage 4 Nr. 3 UVPG) 

2.1 Beschreibung des Untersuchungsgebiets (UG) 

Der Untersuchungsraum zwischen den Anschlussstellen Wörnitz und Rothenburg o.d.T.. Die 

Länge des Untersuchungsraumes beträgt ca. 1,3 km. Die Gesamtfläche des Untersuchungs-

gebietes beträgt rund 52 ha. 

 
Abbildung 1: Übersicht des Untersuchungsgebietes 

2.2 Beschreibung der Schutzgüter 

2.2.1 Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit 

Westlich des Untersuchungsraumes liegt in ca. 0,7 km Entfernung die Ortschaft Diebach, öst-

lich in ca. 0,5 km Entfernung die Ortschaft Bellershausen. 

Für die Erholungsfunktion im Untersuchungsgebiet der Radweg, der auf der Ortsverbin-

dungsstraße von Diebach nach Bellershausen verläuft und Teil des Wegenetzes des Land-

kreises Ansbach ist, zu nennen. 

Mit der vierstreifigen BAB A7 besteht aktuell bereits eine erhebliche anlage- und betriebsbe-

dingte Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Landschaftsraumes und des Landschafts-

erlebens. Dies bezieht sich insbesondere auf die Kreuzungsbereiche des zuvor genannten 

Radweges und den autobahnzugewandten Naherholungs- bzw. Freiflächen der umliegenden 

Ortschaften. 

2.2.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

Das Schutzgut Pflanzen und Tiere ist ein wesentlicher Indikator für die Bewertung der natürli-

chen Grundlagen (siehe auch „Wechselwirkungen“). Es umfasst die natürlichen sowie die 

anthropogen beeinflussten Lebensräume der wildlebenden Pflanzen und Tiere im Planungs-

raum. 

Schutzgebiete / geschützte Biotopbestände 

Innerhalb des Untersuchungsraumes liegen folgende nach § 30 BNatSchG bzw. Artikel 23 

BayNatSchG geschützte Biotope: 

- Auwaldstreifen und Gewässerbegleitgehölze zwischen Wohnbach und Diebach 
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- Biotopkomplex östlich von Diebach 

- Schafhutung östlich von Diebach 

- Streuobstbestände südöstlich von Diebach 

Bei den Gehölzen (inklusive der Verkehrsbegleitgehölze) im Untersuchungsraum handelt es 

sich nach Art. 16 BayNatSchG um geschützte Landschaftsbestandteile. 

Folgende FFH-Lebensraumtypen befinden sich im Untersuchungsgebiet: 

 FFH-LRT 91E0* (Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior): Auwald-
streifen entlang des Wohnbaches. 

 FFH-LRT 91F0 (Hartholz-Auenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, 
Fraxinus excel-sior oder Fraxinus angustifolia): gewässerbegleitende Auwaldstreifen 
beiderseits des Wohnbaches westlich der Brücke 

Der Untersuchungsraum liegt im Naturpark „Frankenhöhe“ sowie im Landschaftsschutzge-

biet „LSG innerhalb des Naturparks Frankenhöhe (ehemals Schutzzone)“.  

Pflanzen und Biotoptypen 

Die BAB A7 verläuft über die Talbrücke Pfeffermühle über den Talbereich. Die steilen Auto-

bahndämme sind fast durchgehend mit einem dichten Gehölzsaum bewachsen. Geprägt ist 

der Untersuchungsraum hauptsächlich durch landwirtschaftliche Nutzung (Acker/Grünland). 

Der Wohnbach, ein hochwertiges, nur mäßig verändertes Fließgewässer, durchquert aus Os-

ten kommend den Bezugsraum in Richtung Westen und unterquert dabei die Autobahn. Ge-

säumt wird der Wohnbach auf beiden Seiten von hochwertigen Weichholzauwaldstreifen. 

Westlich der Autobahn wird der Wohnbach beidseitig von hochwertigen Hartholzauwaldstrei-

fen begleitet. Zudem liegen innerhalb des Untersuchungsgebietes einige mittelwertige Streu-

obstbestände und weitere mittelwertige Gehölzbestände. 

Die Einordung der Biotop- und Nutzungstypen, entsprechend der Biotopwertliste zur Bay-

KompV, ist dem landschaftspflegerischen Bestands- und Konfliktplan (Unterlage 19.1.2) sowie 

den Maßnahmenplänen (Unterlage 9.2) zu entnehmen. 

Im Bereich der südlichen Autobahnböschungen kommt das besonders geschützte Bleiche 

Waldvögelein vor. 

Lebensraumtypische Tierarten und Tiergruppen 

Im Rahmen der faunistischen Untersuchungen konnten nachfolgende Arten/Artengruppen im 

Untersuchungsraum nachgewiesen werden. 

Biber 

Entlang des Wohnbaches konnten Spuren des streng geschützten Bibers in Form von Biber-

röhren sowie Biberdämmen nachgewiesen werden. Der Biber nutzt den Wohnbach als Nah-

rungshabitat. 

Haselmaus 

Auf den nördlichen Autobahnböschungen sowie der südwestlichen Autobahnböschung konn-

ten Haselmäuse durch charakteristische Haselmausgrasnester nachgewiesen werden. 

Fledermäuse 

Im Rahmen der Transektkartierung wurden 10 Fledermausarten sicher nachgewiesen und 4 

weitere potentiell (keine sichere Bestimmung der Art durch Rufauswertung möglich). Dabei 
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handelt es sich um die Arten Mopsfledermaus, Nordfledermaus, Breitflügelfledermaus, Kleine 

Bartfledermaus, Wasserfledermaus, Bechsteinfledermaus, Großes Mausohr, Fransenfleder-

maus, Kleinabendsegler, Großer Abendsegler, Rauhautfledermaus, Zwergfledermaus, Mü-

ckenfledermaus und Zweifarbfledermaus. Von den sicher nachgewiesenen Arten kommen drei 

Arten besondere Bedeutung zu, da sie in der Roten Liste Bayerns als gefährdet (Mopsfleder-

maus & Nordfledermaus) und stark gefährdet (Kleinabendsegler) eingestuft sind.  

Der Wohnbach mit seinen Begleitgehölzen und die Autobahnböschungen (ausgenommen die 

sehr schmalen Gehölzstreifen im Süden des Untersuchungsraumes) dienen als essenzielle 

Leitstrukturen für Fledermäuse. 

Innerhalb des Untersuchungsraumes wurden weiterhin Bäume mit Höhlen, die potentiell als 

Quartiere für Fledermäuse dienen können, nachgewiesen. 

Es konnten drei Fledermausarten nachgewiesen werden, die das Brückenbauwerk aktuell als 

Winterquartier nutzen. Kotspuren wurden vom Großen Mausohr, Braunem Langohr und der 

Zwergfledermaus nachgewiesen. Nahrungsüberreste wurden vom Braunen Langohr festge-

stellt. Zusätzlich wurde in einem kleinen Loch im Styropor ein Zwergfledermaus-Individuum 

(erste Etage) und in der Kante zwischen Decke und Wand hängend neben einem Querbalken 

(Erdgeschoss) ein Braunes Langohr-Individuum nachgewiesen. Anhand der Kotspuren konnte 

die Aussage getroffen werden, dass es sich bei der Nutzung der Brücke als Winterquartier, 

um Einzeltiere handelt. Eine Nutzung der Brücke als Wochenstubenquartier kann ausge-

schlossen werden. 

Vögel 

Im Rahmen der Vogelkartierung wurden 48 Vogelarten erfasst, wovon 24 Arten im Untersu-

chungsraum brüten. Von den 48 Arten sind 21 als wertgebende Arten einzustufen. Davon brü-

ten 11 Arten im Untersuchungsraum. Bei den wertgebenden brütenden Arten handelt es sich 

um Dorngrasmücke, Goldammer, Grünspecht, Klappergrasmücke, Neuntöter, Star und Stieg-

litz, die in Gehölzen brüten. Weiter wurden Feldlerche, Rebhuhn und Schafstelze erfasst, die 

im Bereich der Offenlandflächen brüten. Der Wanderfalke brütet in einem künstlichen Nistkas-

ten an einem Brückenpfeiler. 

Amphibien 

Im Untersuchungsraum wurden der Teichmolch und die Erdkröte nachgewiesen. Die Re-gen-

rückhaltebecken sind als eher unattraktive und weitgehend ungeeignete Laichgewässer ein-

zustufen. Das nördliche Gewässer ist bereits verlandet und unterliegt der Sukzession. Die an-

deren beiden Becken sind trüb und verschlammt und weisen keine gut ausgebildete Was-

servegtation auf. Essentielle Wanderkorridore von Amphibien wurden im Untersuchungsraum 

nicht nachgewiesen. Eine Nutzung der Regenrückhaltebecken als Fortpflanzungsstätte ist 

nicht auszuschließen. 

Libellen 

Planungsrelevante Libellenarten wurden innerhalb des Untersuchungsraumes nicht nachge-

wiesen.   

Reptilien  

Nachweise der Zauneidechse gelangen am Fuße der südwestlichen und südöstlichen sowie 

der nordwestlichen Autobahnböschung. Es handelte sich dabei um subadulte und juvenile 

Tiere. Die Tiere sonnten sich am Wegrand oder im niedrigen Gras, Verstecke suchten sie sich 
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im aufkommenden Schwarzdorngehölz und im Gehölzbestand der Böschung. Die Zau-

neidechse ist streng geschützt und nach der Roten Liste Bayern als gefährdet eingestuft. 

Schmetterlinge 

Es konnten im Untersuchungsgebiet keine Individuen des Dunklen Wie-senknopf-Ameisen-

bläulings nachgewiesen werden. Auch das Vorkommen der Wirtspflan-ze Sanguisorba offi-

cinale (Großer Wiesenknopf) konnte nicht nachgewiesen werden. Ein Vorkommen der Art 

kann im Untersuchungsraum ausgeschlossen werden.  

Als Beibeobachtungen konnten 15 verschiedene Tagfalterarten allgemeiner Planungsrele-

vanz, eine Nachtfalterart und drei Widderchenarten nachgewiesen werden. Mit dem Rot-brau-

nen Wiesenvögelchen und dem Alexis-Bläuling, die in Bayern als stark gefährdet eingestuft 

wurden, konnten zwei besonders seltene Arten beobachtet werden. Das ebenfalls nachgewie-

sene Esparsetten-Widderchen gilt in Bayern als gefährdet. Die Nachweise ge-langen am Fuße 

der südwestlichen Autobahnböschung. Für das Rotbraune Wiesenvögel-chen ist lediglich eine 

Beobachtung während des Überflugs anzunehmen, da auf den Flä-chen keine Futterpflanzen 

für die Falter vorhanden sind. 

Muscheln 

Die Bachmuschel wurde innerhalb des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. 

Xylobionte Käfer  

Der Eremit wurde innerhalb des Untersuchungsgebietes nicht nachgewie-sen. 

Waldameisen 

Unter der Autobahnbrücke wurde ein Nest der Roten Waldameise nachgewie-sen. Die Art ist 

besonders geschützt. Das Nest liegt innerhalb der bauzeitlich beanspruchten Flächen. Da Be-

einträchtigungen nicht ausgeschlossen werden können, besteht für diese Art eine Planungs-

relevanz. 

Im Untersuchungsgebiet wirken Vorbelastungen, welche das Schutzgut Tiere, Pflanzen und 

ihre Lebensräume betreffen. Folgende sind zu nennen: 

 Durch den vorhandenen Straßenverkehr werden Luftschadstoffe und Nährstoffe emit-
tiert, die die Vegetation beeinträchtigen können.  

 Durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung erfolgen Nährstoff- und Pestizidein-
träge im Umfeld von z.B. Bächen und sonstigen artenreichen Flächen, die eine Ar-
tenverarmung der Vegetation bewirken. 

 Zudem bestehen für Tiere Beeinträchtigungen infolge von Schreckreaktionen durch 
visuelle Wirkungen und Lärmimmissionen. 

2.2.3 Schutzgüter Fläche und Boden 

Die Kriterien zur Bestandsbeschreibung und Bewertung des Schutzguts Fläche werden zu-

sammen mit dem Schutzgut Boden betrachtet. Über die Kriterien des Schutzguts Boden hin-

aus soll hier insbesondere auf die Auswirkungen auf die betroffenen Flächennutzungen und 

den Flächenverbrauch eingegangen werden. 

Im Talbereich des Wohnbaches steht ein Bodenkomplex aus Gleyen, kalkhaltigen Gleyen und 

anderen grundwasserbeeinflussten Böden mit weitem Bodenartenspektrum (Talsediment) an. 

Die höheren Lagen werden fast ausschließlich von Pararendzina und kalkhaltigem Pelosol aus 
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(grusführendem) Lehm bis Ton (Mergelstein, selten Dolomitstein) dominiert. Gering ist in die-

sem Bereich eine flache Deckschicht aus (Carbonat-)Schluff bis Lehm verbreitet. Bereichs-

weise stehen auch Pseudogley und Regosol an (LFU 2022C). 

In der Bodenschätzungskarte (STMFH 2022) sind für den Bezugsraum bei den Acker- und 

Grünlandstandorten größtenteils Lehme und Tone als Bodenarten vermerkt. 

Die stark lehmigen Sande und die sandigen Lehme weisen ein sehr geringes bis mittleres 

Rückhaltevermögen für Schwermetalle auf. Lehmböden und Tone zeigen ein mittleres bis ho-

hes Rückhaltevermögen für Schwermetalle. Die Funktion als Ausgleichskörper im Wasser-

haushalt (Retentionsvermögen bei Niederschlagsereignissen) ist bei den Lehm- und Tonbö-

den gering ausgebildet. Einige lehmige Grünlandböden weisen eine hohe bis sehr hohe Funk-

tionserfüllung auf. Die stark lehmigen Sande bzw. sandigen Lehme haben eine geringe bis 

mittlere Funktionserfüllung. Die natürliche Ertragsfähigkeit der Böden ist bei den lehmigen und 

tonigen Böden sehr gering bis mittel. Die stark lehmigen Sande und die sandigen Lehme wei-

sen eine geringe bis mittlere Funktionserfüllung auf. Bei der Gesamtbewertung sind die Böden 

im Bezugsraum hauptsächlich gering- bis mittelwertig. Eine hochwertige Grünlandfläche am 

Wohnbach östlich der südöstlichen Autobahnböschung bildet die Ausnahme. 

Der Boden auf den Autobahnböschungen ist anthropogen stark überprägt. Die natürlichen Bo-

denfunktionen werden in deutlich eingeschränktem Maß erfüllt. Versiegelte Flächen bzw. Ge-

wässer weisen keine Bodenfunktionen auf. 

 Vorbelastungen: Vor allem in den ackerbaulich genutzten Bereichen ist von einer 
Belastung der Böden durch Nährstoff- und Schadstoffeinträge (Nitrat, Pestizide und 
Herbizide) auszugehen. Im unmittelbaren Umfeld der BAB A7 bestehen zudem durch 
Verdichtung und Schadstoffeinträge bereits Vorbelastungen, die die natürlichen Bo-
denfunktionen beeinträchtigen.  

2.2.4 Schutzgut Wasser 

Schutzgebiete 

Wassersensible Bereiche befinden sich im Untersuchungsgebiet entlang des Wohnbaches. 

Amtlich ausgewiesen Hochwassergefahrenflächen und Überschwemmungsgebiete liegen 

nicht innerhalb des Untersuchungsgebietes. Im Rahmen der Hydraulischen Untersuchung 

wurde ein Überschwemmungsgebiet ausgewiesen (siehe Unterlage 18.2, Wassertechnische 

Un-tersuchungen). Zudem sind Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete im Untersu-

chungs-gebiet und dessen näherer Umgebung nicht vorhanden (LFU 2022C). 

Grundwasser 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Bereich des Grundwasserkörpers „Gipskeuper - 

Diebach, 2_G075“. Der chemische Zustand des o.g. Grundwasserkörpers im Untersuchungs-

raum wird nach Angaben des Kartendienstes Gewässerbewirtschaftung Bayern mit „gut“ an-

gegeben. Der mengenmäßige Zustand wird ebenfalls mit „gut“ bewertet (LFU 2022C). 

Im Talgrund kann der Grundwasserspiegel bis zur Geländeoberkante ansteigen. In den hö-

herligenden Bereichen wurde das Grundwasser deutlich tiefer unter Gelände angetroffen. Jah-

reszeitlich bedingt kann es zu Schicht- und Klufwasserbildungen kommen.  

 Vorbelastungen: Beeinträchtigungen des Grundwassers bestehen durch Stoffein-
träge aus der Landwirtschaft sowie aus dem Betrieb der BAB A7 (Fahrbahnwasser). 
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Oberflächengewässer 

Der Untersuchungsraum wird vom Wohnbach gequert. Er fließt von Osten kommend in Rich-

tung Westen und mündet westlich von Diebach in die Tauber. 

Das mittlere und südliche Regenrückhaltebecken führen regelmäßig Wasser und sind als Still-
gewässer zu erwähnen. 

 Vorbelastungen: Beeinträchtigungen der Oberflächengewässer bestehen in Form 
von Verbauungen / Begradigungen durch die St 2247 sowie durch Stoffeinträge aus 
der Landwirtschaft sowie aus dem Betrieb der BAB A7 (Fahrbahnwasser). 

2.2.5 Schutzgut Luft und Klima 

Im Bezugsraum dominieren Offenlandflächen (Acker, Grünland) auf denen eine Kaltluftpro-

duktion erfolgt. Das Tal des Wohnbaches stellt als tiefster Teil der Landschaft für die von den 

Talhängen abfließende Kaltluft ein Kaltluftsammel- und -durchflussgebiet dar. 

 Vorbelastungen: Beeinträchtigungen des Schutzgutes Luft und Klima erfolgen durch 
die emittierten Luftschadstoffe aus dem Verkehrsbetrieb der bestehenden Straßen 
(v.a. Feinstaub und Stickstoffdioxid).  

2.2.6 Schutzgut Landschaft 

Das Landschaftsbild des Bezugsraumes wird durch den von Auwaldstreifen gesäumten Wohn-

bach, die umgebende landwirtschaftliche Nutzung im Offenland sowie die Talbrücke Pfeffer-

mühle bestimmt. Die Talbrücke Pfeffermühle, die das Wohnbachtal auf ca. 450 m überspannt, 

stellt eine deutliche Vorbelastung für das Landschaftsbild dar. 

Die Ortsverbindungsstraße von Diebach nach Bellershausen, die die Autobahnbrücke unter-

quert, ist im Wegenetz des Landkreises Ansbach als Radweg eingetragen. Es sind keine Wan-

derwege innerhalb des Bezugsraumes ausgewiesen (LFU 2022C). 

Nordwestlich der Pfeffermühle liegt gemäß der Waldfunktionskartierung ein kleiner Bereich als 

Wald mit besonderer Bedeutung für das Landschaftsbild (STMFH 2022). 

 Vorbelastung: Vorbelastende Wirkungen gehen von der bestehenden BAB A7 aus, 
die auch das Landschaftsempfinden des Raumes aufgrund von Schallemissionen be-
einträchtigt.  

2.2.7 Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

In das Untersuchungsgebiet reicht ein Bodendenkmal hinein. Dabei handelt es sich um einen 

mittelalterlichen Burgstall nordwestlich der Pfeffermühle. Baudenkmäler sind im Untersu-

chungsgebiet nicht vorhanden (BAYERI-SCHES LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE 

2022). 

2.2.8 Wechselwirkungen 

Für die Beurteilung von Natur und Landschaft im betrachteten Landschaftsraum sind wichtige 

Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Schutzgütern zu nennen, die innerhalb der räumli-

chen Funktionsbezüge berücksichtigt werden und in die Gesamtbewertung von Natur und 

Landschaft einfließen: 

 Schutzgut Tiere und Pflanzen – Schutzgüter Boden: Der Verlust von natürlichen Bö-
den bedingt gleichzeitig Lebensraumverluste für Pflanzen und Tiere.  
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 Schutzgut Tiere und Pflanzen – Schutzgut Wasser: Die Verbreiterung der Autobahn 
BAB A7 hat Auswirkungen auf die Oberflächengewässer und bewirkt auch Lebens-
raumverluste und Trennwirkungen für das Schutzgut Tiere und Pflanzen. 

 Schutzgut Boden – Schutzgut Wasser: Böden erfüllen eine wichtige Filter- und Puf-
ferfunktion zum Schutz des Grundwassers vor Schadstoffeinträgen sowie eine Was-
serrückhaltefunktion (Retention). 

 Schutzgüter Tiere/Pflanzen und Wasser – Schutzgut Klima: Gehölzbestände, Wälder 
und Wasserflächen erfüllen wichtige klimatische Ausgleichsfunktionen. 

 Schutzgut Landschaftsbild – Schutzgut Pflanzen/Tiere: Naturnahe Landschaftsteile 
(z.B. Wälder) sind sowohl für die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft wie 
auch als Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt von hoher Bedeutung.  

 Schutzgut Landschaftsbild – Schutzgut Menschen: Waldflächen dienen aufgrund ih-
res ästhetischen Reizes und als Strukturelemente dem Naturerlebnis und der Erho-
lung des Menschen. 

 Schutzgut Kultur- und Sachgüter – Schutzgut Boden: Der Boden erfüllt eine wichtige 
Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte (Bodendenkmäler). 

 Die Verwertung und Beseitigung von Abfällen, wie anfallendes Abbruchmaterial und 
Bodenaushub kann sich auf mehrere Schutzgüter auswirken. 

2.3 Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchführung des 
Vorhabens 

Bei Nichtdurchführung des Vorhabens ist der Erhalt und Fortbestand der Funktionen des Na-

turhaushaltes mit Status quo zu erwarten. Demzufolge würde es zu keinen weiteren Beein-

trächtigungen der Schutzgüter kommen.  

Im Bestand wird das anfallende Straßenoberflächenwasser auf der Talbrücke Pfeffermühle 

über Fallrohre und Sammelleitungen direkt in den Wohnbach geleitet. Eine Reinigung des 

Straßenoberflächenwassers ist im Bestand nicht vorhanden.  

Bei Nichtdurchführung des Vorhabens verbleibt das aktuelle Risiko einer Grundwasser- und 

Oberflächenwasserverunreinigung.  
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3 Beschreibung der Merkmale des Vorhabens, des 
Standorts und der geplanten Maßnahmen, mit de-
nen das Auftreten nachteiliger Umweltauswirkun-
gen des Vorhabens ausgeschlossen, vermindert o-
der ausgeglichen werden soll sowie eine Beschrei-
bung geplanter Ersatzmaßnahmen (§16 Abs. 1 Nr. 
3 und 4 UVPG) 

3.1 Maßnahmenübersicht 

Die einzelnen Maßnahmen sind in den Maßnahmenblättern (Unterlage 9.3) textlich erläutert 

und im Maßnahmenplan (Unterlage 9.2) zeichnerisch dargestellt. Insgesamt sind folgende 

Vermeidungs- (V), Gestaltungs- (G), Ausgleichs- (A) und Ersatzmaßnahmen (E) einschließlich 

artenschutzrechtlich erforderlicher funktionserhaltender und populationsstützender Maßnah-

men für betroffene Arten und Artengruppen vorgesehen. 

Tabelle 1:  Auflistung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Maßnahmen 
Nr.1) 

Kurzbeschreibung der Maßnahme Dimension, Um-
fang1 

Kompensationsumfang 
in Wertpunkten2) 

Vermeidungsmaßnahmen 

Komplex 1V – Vorgaben vor/zur Baufeldfreimachung 

 1.0V Ökologische Baubegleitung n.q. --- 

1.1V Bauzeitenregelung für Gehölzschnitt außerhalb der 
Vogelbrutzeit 

ca. 3,00 ha 
--- 

1.2V Gehölzschnitt und Wurzelstockrodung im Bereich von 
Haselmausvorkommen 

ca. 2,00 ha 
--- 

1.3V Baufeldvorbereitung hinsichtlich Bodenbrüter im Of-
fenland 

n.q. 
--- 

1.4V Aufstellen von Biotopschutzzäunen ca. 1.400 m --- 

1.5V Aufstellen eines Reptilienschutzzauns Ca. 50 m --- 

1.6V Bauzeitenregelung für Amphibien n.q. --- 

1.7V Gesonderte Bodenbehandlung im Bereich von Vor-
kommen des Bleichen Waldvögeleins 

Ca. 0,60 ha 
--- 

Komplex 2V – Besondere Artenschutzmaßnahmen 

 2.1V Verpflanzung des Bleichen Waldvögeleins Quantifizierung im 
Vorlauf zur Baufeld-
freimachung 

--- 

2.2V Schutz bzw. Umsiedlung von Waldameisennestern Quantifizierung im 
Vorlauf zur Baufeld-
freimachung 

--- 

2.3V Kontrolle Baumhöhlen, Verschluss von Fledermaus-
quartieren 

Quantifizierung im 
Vorlauf zur Baufeld-
freimachung 

--- 

2.4V Kontrolle Brücke vor Abbruch, Verschließung von Ein-
fluglöchern 

n.q. --- 

2.5V Bauzeitenregelung Fledermäuse n.q. --- 

2.6V Einrichtung von Ersatzleitstrukturen für Fledermäuse ca. 400 m --- 
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Maßnahmen 
Nr.1) 

Kurzbeschreibung der Maßnahme Dimension, Um-
fang1 

Kompensationsumfang 
in Wertpunkten2) 

2.7V Aufhängen von Winterquartierkästen und Flachkästen 
für Fledermäuse an der Brücke 

9 Winterquartierkäs-
ten 
12 FLachkästen 

--- 

2.8V Abfangen und Umsiedeln der Zauneidechsen an den 
Autobahnböschungen 

ca. 0,40 ha + ca. 
1.000 m Reptilien-
schutzzaun 

--- 

2.9V Umhängen des Wanderfalkenkastens 1 Kasten --- 

3V Aufrechterhaltung der Durchgängigkeit des Wohnba-
ches 

n.q. --- 

Gestaltungsmaßnahmen 

1G Entwicklung von Gras-Krautfluren im Bereich von Stra-
ßennebenflächen, Böschungen, Mulden und Gräben 

Ca. 0,80 ha --- 

2G Pflanzung von Hecken, Feldgehölzen und Gebüschen Ca. 0,50 ha --- 

3G Entwicklung von Röhricht Ca. 0,05 ha --- 

Komplex 4G – Wiederherstellung bauzeitlich beanspruchter Flächen 

 4.1G Wiederherstellung landwirtschaftlich genutzter Flä-
chen (Acker/Grünland) 

Ca. 2,90 ha --- 

4.2G Wiederherstellung Grünweg Ca. 0,06 ha --- 

4.3G Wiederherstellung von Auwald ca. 0,10 ha --- 

4.4G Wiederherstellung von Fließgewässern ca. 0,02 ha --- 

4.5G Wiederherstellung von Gehölzen, Säumen und Ver-
kehrsbegleitgrün 

ca. 3,6 ha --- 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

1A Grünlandextensivierung Ca. 0,43 ha 24.072 

2ACEF Verbreiterung Auwaldstreifen Ca. 0,1 ha 6.318 

3ACEF Gehölzpflanzung für Heckenbrüter Ca. 0,03 ha 1.120 

4ACEF Aufhängen von Haselmauskobeln 12 Kobel --- 

5ACEF Herstellung und Optimierung von Zauneidechsenhabi-
taten 

Ca. 0,40 ha --- 

6ACEF Aufhängen von Fledermauskästen 12 Kästen --- 

7ACEF Habitatoptimierung für Höhlenbrüter 8 Kästen --- 

8ACEF Optimierung von Standorten für das Bleiche Waldvö-
gelein 

Ca. 1,2 ha --- 

1E Entwicklung von artenreichem Extensivgrünland Ca. 0,78 ha 46.572 

1) n.q. = nicht quantifizierbar 

 

3.2 Vermeidungsmaßnahmen 

Dem Vermeidungs- bzw. Minimierungsgebot wurde im Zuge der Planung so weit wie möglich 

Rechnung getragen. Schon in der Planung wurde geprüft, ob durch Planungsoptimierungen 

die Eingriffe in Natur und Landschaft minimiert oder auf weniger sensible Bereiche gelenkt 

werden können.  

3.2.1 Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit 

Zur Minimierung von Baulärm, Abgasen und sonstiger Schadstoffe sollen Fahrzeuge und Ma-

schinen zum Einsatz kommen, die dem Stand der Technik entsprechen. Staubemissionen im 
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Baugeschehen werden durch entsprechende Vorsorgemaßnahmen (z.B. Bewässerung) ver-

mieden. 

 

3.2.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

Um die Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes so gering wie möglich zu 

halten, ist die Flächeninanspruchnahme flächensparend und -schonend durchzuführen. Die 

Vorschriften der DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen 

bei Baumaßnahmen“, die RAS-LG4 „Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil: Landschafts-

gestaltung, Abschnitt 4 Schutz von Bäumen und Sträuchern im Bereich von Baustellen“, DIN 

18300, DIN 18915 und DIN 18917 sind im Rahmen der Ausführungsplanung im Weiteren zu 

beachten. 

Zur Minimierung von Baulärm, Abgasen und sonstiger Schadstoffe sollen Fahrzeuge und Ma-

schinen zum Einsatz kommen, die dem Stand der Technik entsprechen. Staubemissionen im 

Baugeschehen werden durch entsprechende Vorsorgemaßnahmen (z.B. Bewässerung) ver-

mieden. 

Die im Weiteren vorgesehenen landschaftspflegerischen Vermeidungsmaßnahmen sind im 

Maßnahmenplan (Unterlage 9.2) dargestellt und in den Maßnahmenblättern (Unterlage 9.3) 

konkret beschrieben. 

 1.1V – Bauzeitenreglung für Gehölzschnitt außerhalb der Vogelbrutzeit: 

Fällungen und Gehölzschnitt nur außerhalb der Brutzeit von Vögeln vom 1. Oktober 
bis zum 29. Februar. 

 1.2V – Gehölzschnitt und Wurzelstockrodung im Bereich von Haselmausvorkommen: 

Schonende Fällung und Bergung sowie Beseitigung des Schnittgutes in den Hasel-
maushabitaten während des Winterschlafs der Haselmaus, Rodung der Wurzelstöcke 
erst im Frühjahr/Sommer, Ersatzlebensräume und zusätzliche Quartiere im direkten 
Umfeld (siehe Maßnahme Nr. 4ACEF). 

 1.3V – Baufeldvorbereitung hinsichtlich Bodenbrüter im Offenland: 

Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit der Offenlandbrüter, andernfalls baube-
gleitende Erfassungen und Sicherungen der Brutplätze bzw. Vergrämung mit Flatter-
bändern bis zum Baubeginn. 

 1.4V – Aufstellen von Biotopschutzzäunen: 

Schutz von Biotopen und Lebensräumen vor bauzeitlichen Eingriffen und Eingriffsmi-
nimierung bzw. –vermeidung während der Bauzeit. 

 1.5V – Aufstellen eines Reptilienschutzzauns: 

Aufstellen eines Reptilienschutzzaunes (Zauneidechse) entlang einer Baustraße. 

 1.6V – Bauzeitenregelung für Amphibien: 

Baufeldfreimachung im Bereich der Regenrückhaltebecken im September. 

 1.7V – Gesonderte Bodenbehandlung im Bereich von Vorkommen des Bleichen 
Waldvögeleins: 

Gesonderter Bodenabtrag und Zwischenlagerung sowie Wiederauftrag des Bodens 
im Bereich von Vorkommen des Bleichen Waldvögeleins. 
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 2.1V – Verpflanzung des Bleichen Waldvögeleins: 

Verpflanzung von Pflanzen des Bleichen Waldvögeleins aus dem Baufeld in vorher 
durch Auflichtung optimierte Gehölzflächen. 

 2.2V – Schutz bzw. Umsiedlung von Waldameisen-Nestern: 

Eingriffsbereiche werden vor der Baufeldräumung im Frühjahr durch einen Ameisen-
experten auf Vorkommen der Waldameise untersucht und diese ggf. geschützt oder 
umgesiedelt. 

 2.3V – Kontrolle Baumhöhlen, Verschluss von Fledermausquartieren: 

Kontrolle von Baumhöhlen auf Besatz durch Fledermäuse und ggf. Unbrauchbarma-
chung durch Verschluss von Fledermausquartieren. 

 2.4V –Kontrolle Brücke vor Abbruch, Verschließung von Einfluglöchern: 

Kontrolle des Brückenbauwerks auf Besatz durch Fledermäuse und Verschließung 
von Einfluglöchern, um Besielung zu vermeiden. 

 2.5V – Bauzeitenregelung Fledermäuse: 

Durchführung der Bautätigkeiten bei Tageslicht zur Vermeidung von Licht-, Lock- o-
der Scheuchwirkungen sowie Verzicht auf nächtliche Baustellenbeleuchtung im Be-
reich von Fledermausflugruten. 

 2.6V – Einrichtung von Ersatzleitstrukturen für Fledermäuse: 

Einrichtung von Ersatzleitstrukturen für Fledermäuse nach dem Rückschnitt oder der 
Rodung der bestehenden Leitstrukturen (Verkehrsbegleitgehölze entlang der 
BAB A7) 

 2.7V –Aufhängen von Winterquartierkästen und Flachkästen für Fledermäuse an der 
Brücke: 

Aufhängen von Winterquartierkästen und Flachkästen an der Brücke sowie Umhän-
gen an die jeweils nicht vom Bau betroffene Seite der Brücke. 

 2.8V – Abfangen und Umsiedeln der Zauneidechsen auf den Autobahnböschungen: 

Zauneidechsen werden vor Baubeginn auf den südlichen sowie der nordwestlichen 
Böschung abgefangen und anschließend in einen vorher angelegten Ersatzlebens-
raum umgesiedelt. 

 2.9V – Umhängen des Wanderfalkenkastens: 

Umhängen des Nistkastens für den Wanderfalken auf die jeweils nicht vom Bau be-
troffene Brückenseite. 

3.2.3 Schutzgüter Fläche und Boden 

Der Boden wird durch fachgerechten Abtrag, Zwischenlagerung und Wiederverwertung des 

Oberbodens gemäß der einschlägigen DIN-Vorschriften schonend behandelt. 

Baufahrzeuge und Baumaschinen sind regelmäßig zu warten und auf Leckagen zu kontrollie-

ren. Auftretende Bodenverunreinigungen sind unverzüglich zu entfernen. 

Auf bauzeitlich beanspruchten Böden werden nach Bauende ortsfremde Materialien entfernt 

und soweit erforderlich Verdichtungen des Bodens gelockert. 
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Zur Vermeidung und Minimierung von Schadstoffeinträgen wird auf einen fachgerechten Um-

gang mit Treibstoffen, Öl- und Schmierstoffen u. ä. sowie auf eine fachgerechte, regelmäßige 

Wartung von Maschinen während der Bauphase geachtet. 

Um die Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes so gering wie möglich zu 

halten, ist die Flächeninanspruchnahme flächensparend und flächenschonend gemäß der ein-

schlägigen DIN-Vorschriften und Richtlinien durchzuführen.  

 

3.2.4 Schutzgut Wasser 

Grundwasser 

Zur Vermeidung und Minimierung von Schadstoffeinträgen wird auf einen fachgerechten Um-

gang mit Treibstoffen, Öl- und Schmierstoffen u. ä. sowie auf eine fachgerechte, regelmäßige 

Wartung von Maschinen während der Bauphase geachtet. 

Die Belastungen des Grundwassers werden durch den Neubau zum Teil reduziert. Der natür-

lichen Vorfluter erfährt durch die Baumaßnahmen eine wesentliche Verbesserung seiner hyd-

rologischen Situation. Die bestehenden Regenrückhaltebecken werden zu Retentionsboden-

filteranlagen umgebaut. Durch die Reinigungswirkung im Retentionsbodenfilter minimiert sich 

künftig der Eintrag von Schadstoffen ins Grundwasser. Durch die gedrosselte Abgabe des 

Wassers aus den Retentionsbodenfiltern werden die natürlichen Vorfluter künftig vor Überlas-

tung auch in Bezug auf den Chloridgehalt (Tausalz) geschützt.  

Oberflächengewässer 

Zur Vermeidung und Minimierung von Schadstoffeinträgen wird auf einen fachgerechten Um-

gang mit Treibstoffen, Öl- und Schmierstoffen u. ä. sowie auf eine fachgerechte, regelmäßige 

Wartung von Maschinen während der Bauphase geachtet.Beim Bau der Querungsbauwerke 

sind Trübungen und Stoffeinträge in das Gewässer zu vermeiden. Dazu sind geeignete tech-

nische Mittel einzusetzen. 

Die bauzeitliche Verrohrung am Wohnbach wird entsprechend der Abstimmungen mit dem 

WWA Ansbach durchgeführt. 

Durch die Anlage von Retentionsbodenfilteranlagen werden die Belastungen der Oberflächen-

gewässer zum Teil reduziert, da der natürliche Vorfluter durch die Baumaßnahmen eine we-

sentliche Verbesserung seiner hydrologischen Situation erfährt (siehe oben). 

3.2.5 Schutzgut Luft und Klima 

Zur Minimierung von Abgasen und sonstiger Schadstoffe sollen Fahrzeuge und Maschinen 

zum Einsatz kommen, die dem Stand der Technik entsprechen. Staubemissionen im Bauge-

schehen werden durch entsprechende Vorsorgemaßnahmen (z.B. Bewässerung) vermieden. 

3.2.6 Schutzgut Landschaftsbild 

Hinsichtlich des Schutzgutes Landschaftsbild sind Maßnahmen vorgesehen, die die Autobahn 

nach Bauabschluss wieder in die Landschaft einbinden (Gestaltungsmaßnahmen 1G - 4G).  

Der bestehende Radweg wird nach den Bauarbeiten wieder uneingeschränkt zur Verfügung 

stehen. 
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3.2.7 Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Da keine Beeinträchtigungen hinsichtlich des Kulturellen Erbes zu erwarten sind, sind keine 

Vermeidungsmaßnahmen vorgesehen. 

3.2.8 Überwachungsmaßnahmen 

Spätestens mit Baubeginn bzw. mit Erstellung der Ausführungsunterlagen zum Bauvorhaben 

erfolgt die Benennung einer Umweltbaubegleitung. Dadurch wird die fachliche Begleitung der 

Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen sowie die Umsetzung der Umweltauflagen sicherge-

stellt.  

3.3 Gestaltungsmaßnahmen 

Das landschaftspflegerische Gestaltungskonzept wird aus den betroffenen Funktionen und 

Werten des Landschaftsbildes abgeleitet. Die Gestaltung orientiert sich an den Richtlinien für 

die Anlage von Straßen, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 1: Landschaftspflegerische Begleit-

planung (RAS-LP 1) und den Empfehlungen für die landschaftspflegerische Ausführung im 

Straßenbau (ELA). 

Das Ziel des landschaftspflegerischen Gestaltungskonzeptes besteht darin, die Autobahn und 

ihre Nebenanlagen (z.B. Rückhaltebecken) landschaftsgerecht einzugrünen bzw. optisch ab-

zuschirmen. Dabei finden auch artenschutzrechtliche Anforderungen Berücksichtigung. 

 

Mit der Durchführung nachfolgender Gestaltungsmaßnahmen werden die Beeinträchtigungen 

des Landschaftsbildes ausgeglichen bzw. wird das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu-

gestaltet. 

 1G – Entwicklung von Gras-Krautfluren im Bereich von Straßennebenflächen, Bö-
schungen, Mulden und Gräben: 

Entwicklung einer standortgerechten Vegetation (Gras- und Krautfluren) durch An-
saat mit gebietseigenem Saatgut (Regiosaatgut). 

 2G – Pflanzung von Hecken, Feldgehölzen und Gebüschen: 

Entwicklung von standortgerechten Gehölzen mittels Pflanzung sowie Entwicklung 
von artenreichen Säumen mittels Ansaat mit gebietseigenem Saatgut (Regiosaatgut). 

 3G – Entwicklung von Röhricht: 

Entwicklung von Röhricht in den Bodenretentionsfilteranlagen. 

 4G – Wiederherstellung bauzeitlich beanspruchter Flächen (landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen (Acker/Grünland), Grünweg, Auwald, Fließgewässer sowie Gehölze, 
Säume und Verkehrsbegleitgrün) 

Die Maßnahmen sind detailliert im landschaftspflegerischen Maßnahmenplan (Unterlage 9.2) 

dargestellt sowie in den Maßnahmenblättern (Unterlage 9.3) beschrieben. 

3.4 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs, d.h. der für die unvermeidbaren Beeinträchtigun-

gen erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erfolgt nach den Vollzugshinweisen zur 

Bayerischen Kompensationsverordnung (BayKompV) vom 7. August 2013 für den staatlichen 
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Straßenbau – Vollzugshinweise Straßenbau (Anlage 2 zum Rundschreiben der Obersten Bau-

behörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr vom 28. Februar 

2014 Az.: IIZ7 -4021-001/11). Der Kompensationsbedarf ist abhängig vom Grad der Beein-

trächtigung und vom Flächenumfang der Beeinträchtigungen. Die Konflikte sind in den Maß-

nahmenblättern und in der tabellarischen Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation 

(Unterlagen 9.3 und 9.4) schutzgut- bzw. funktionsbezogen quantifiziert und zusammenge-

fasst beschrieben.  

Das Ausgleichserfordernis beträgt ca. 78.082 Wertpunkte (siehe Unterlage 9.4). 

Im Rahmen des Maßnahmenkonzeptes sind folgende Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vor-

gesehen (vgl. Unterlage 9.3 – Maßnahmenblätter): 

 1A – Grünlandextensivierung: 

Entwicklung eines artenreichen Extensivgrünlandes durch Anpassung des Mahdre-
gimes. 

 2ACEF – Verbreiterung Auwaldstreifen: 

Erweiterung des bestehenden Auwaldstreifens durch Pflanzung standortgerechter 
Gehölze sowie Schaffung von Ersatzlebensraum für Vögel. 

 3ACEF – Gehölzpflanzung für Heckenbrüter: 

Schaffung von Ersatzlebensraum für Vögel durch Pflanzung von standortgerechten 
Gebüschgruppen mit einzelnen Überhältern. 

 4ACEF – Aufhängen von Haselmauskobeln: 

Kurzfristige Bereitstellung von 12 Haselmaus-Quartiermöglichkeiten zur Aufnahme 
der vergrämten Tiere aus den Eingriffsbereichen (Vergrämung siehe Maßnahme 
1.2V). 

 5ACEF – Herstellung und Optimierung von Zauneidechsenhabitaten: 

Bereitstellung von Ersatzlebensraum mit Habitatelementen für umzusiedelnden Zau-
neidechsenindividuen; die Zauneidechsen werden im Rahmen der Maßnahme 2.8V 
abgefangen und auf die Maßnahmenfläche 5ACEF umgesiedelt. 

 6ACEF – Aufhängen von Fledermauskästen: 

Kurzfristige Bereitstellung von 12 Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse. 

 7ACEF – Habitatoptimierung für Höhlenbrüter: 

Kurzfristige Bereitstellung von xx Nistmöglichkeiten für in Höhlen brütende Vogelar-
ten. 

 8ACEF – Optimierung von Standorten für das Bleiche Waldvögelein: 

Schaffung von Ersatzstandorten für die vom Eingriff betroffenen Vorkommen des Blei-
chen Waldvögeleins durch Auslichtung von Verkehrsbegleitgehölzen; das Bleiche 
Waldvögelein wird im Rahmen der Maßnahme 2.1V in die vorher vorbereiteten Flä-
chen umgepflanzt. 

 1E – Entwicklung von artenreichem Extensivgrünland: 

Entwicklung eines artenreichen Extensivgrünlandes durch Anpassung des Mahdre-
gimes. 
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4 Beschreibung der zu erwartenden erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen des Vorhabens 
(§16 Abs. 1 Nr. 5 UVPG) 

Die potentiellen Umweltbeeinträchtigungen, die sich aus Straßenausbaumaßnahmen allge-

mein ergeben, resultieren im Wesentlichen aus den Faktoren Flächenbeanspruchung, Barrie-

rewirkungen sowie Schadstoff- und Lärmemissionen. Die komplexen Umweltauswirkungen 

lassen sich grundsätzlich in bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren einteilen. Nach-

folgende Beschreibung der zu erwartenden nachteiligen Umweltauswirkungen wird jeweils 

schutzgutbezogen aufgezeigt. 

4.1 Schutzgut Menschen, insbesondere menschliche Gesundheit 

4.1.1 Bau- und anlagebedingte Beeinträchtigungen 

Mit den Bauarbeiten sind Einschränkungen der Nutzbarkeit von Feld-/Wirtschaftswegen sowie 

der St 2247 im Nah-/Anschlussbereich der Baumaßnahme zu erwarten, da hierüber ein Teil 

der Baustellenerschließung erfolgen wird. Schwerpunktmäßig werden die Wege für Fußgän-

ger/Wanderer, Radfahrer oder den landwirtschaftlichen Verkehr temporär nicht passierbar 

sein. Hierdurch kommt es unter anderem zu einer Einschränkung der Erholungsfunktion wäh-

rend der Bauphase. 

Während der Bauzeit ist mit einer lokalen Belastung der Luftqualität im unmittelbaren Baustel-

lenbereich zu rechnen. Auf Grund des temporären Charakters und Verdünnungseffekten sind 

im Fall der Schadstoffimmissionen keine relevanten zusätzlichen Belastungen für die Luftqua-

lität gegeben. Staubemissionen im Baugeschehen werden durch entsprechende Vorsorge-

maßnahmen (z.B. Bewässerung) vermieden. 

Trennwirkungen in Bezug auf Erholungsfunktionen für den Menschen können dann entstehen, 

wenn Wegebeziehungen nachteilig verändert oder unterbunden werden. Sämtliche Wegebe-

ziehungen werden im Zuge des Ausbaus in Form von Unter- bzw. Überführungen wieder her-

gestellt, so dass es anlagebedingt zu keiner Verstärkung von Barriereeffekten kommt. 

4.1.2 Betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Geänderte betriebsbedingte Wirkungen ergeben sich durch das vorliegende Vorhaben nicht, 

da keine Änderungen für die Verkehrsmenge oder die Lage gegeben sind. 

Tabelle 2:  Wirkfaktoren und Projektwirkungen des Vorhabens unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen 
(Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit) 

Wirkfaktor Vermeidungsmaßnahmen Projektwirkungen 

baubedingte Zerschneidung und Beein-
trächtigung von Freiraumverbindungen 

Aufrechterhaltung und Wiederherstel-
lung von Feld-/Wirtschaftswegen  

keine erheblichen Auswirkungen, da 
zeitlich begrenzt 

bauzeitliche Emissionen (Lärm, Er-
schütterungen, Schadstoffe, Staub) 

Zur Minimierung von Baulärm, Abgasen 
und sonstiger Schadstoffe sollen Fahr-
zeuge und Maschinen zum Einsatz 
kommen, die dem Stand der Technik 
entsprechen. 

Staubemissionen im Baugeschehen 
werden durch entsprechende Vorsorge-
maßnahmen (z.B. Bewässerung) ver-
mieden. 

keine erheblichen Auswirkungen, da 
zeitlich begrenzt 
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Wirkfaktor Vermeidungsmaßnahmen Projektwirkungen 

anlagebedingte Verstärkung von Barrie-
reeffekten 

Aufrechterhaltung und Wiederherstel-
lung von Feld-/Wirtschaftswegen 

keine erheblichen Auswirkungen 
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4.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

4.2.1 Bau- und anlagebedingte Beeinträchtigungen 

Während der Bauzeit kommt es zu temporären Beeinträchtigungen von Biotop- und Nutzungs-

typen aufgrund von Flächeninanspruchnahmen für Baustraßen, Baulogistikflächen, usw. Im 

Zuge von anlagebedingten Versiegelungen und dauerhaften Überbauungen kommt es zu ei-

nem vollständigen Verlust der vorhandenen Biotopstrukturen und somit von bestehenden Ha-

bitaten für unterschiedliche Artengruppen entlang der Ausbaustrecke.   

Während der Bauzeit ist mit bauzeitlichen Emissionen (Lärm, Erschütterungen, Schadstoffe, 

Staub) im unmittelbaren Baustellenbereich zu rechnen.  

Eine Tötung planungsrelevanter Tierarten während der Bauzeit wird durch die Maßnahmen 

1.1V (Bauzeitenregelung für Gehölzschnitt außerhalb der Vogelbrutzeit), 1.2V (Gehölzschnitt 

und Wurzelstockrodung im Bereich von Haselmausvorkommen), 1.3V (Baufeldvorbereitung 

hinsichtlich Bodenbrüter im Offenland), 1.5V (Aufstellen eines Reptilienschutzzauns), 1.6V 

(Bauzeitenregelung für Amphibien) sowie durch die Maßnahmen 2.3V (Kontrolle Baumhöhlen, 

Verschluss von Fledermausquartieren), 2.4V (Kontrolle Brücke vor Abbruch, Verschließung 

von Einfluglöchern, 2.8V (Abfangen und Umsiedeln der Zauneidechsen an den Autobahnbö-

schungen), 2.9V (Umhängen des Wanderfalkenkasten) so weit wie möglich vermieden. Um 

Waldameisen-Nester zu schützen ist die Maßnahme 2.2V (Schutz bzw. Umsiedlung von Wald-

ameisen-Nestern) vorgesehen. Eine Schädigung des Bleichen Waldvögeleins kann durch die 

Verpflanzung der Pflanzen im Rahmen der Maßnahme 2.1V (Verpflanzung des Bleichen Wald-

vögeleins) vermieden werden.  

Bezüglich der Fledermäuse wird eine tempräre Störung der Flugruten durch Lichtwirkungen 

durch einen Verzicht von Baustellenbeleuchtung in den relevanten Bereichen (Maßnahme 

2.5V) vermieden.  

4.2.2 Betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen ergeben sich durch das vorliegende Vorhaben nicht, da 

keine Änderungen der Verkehrsmenge oder Lage gegeben sind. 

4.2.3 Auswirkungen auf besonders streng geschützte Arten (Anlage 4 Nr. 10 

UVPG) 

Die nachgewiesenen bzw. potentiell vorkommenden Arten und Artengruppen sind dem Kap. 

2.2.2 zu entnehmen. 

Detaillierte Angaben zum Untersuchungsspektrum und zur Prüfung der artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG werden in der speziellen ar-

tenschutzrechtlichen Prüfung behandelt (vgl. Unterlage 19.1.3).  

Mit der Umsetzung von umfangreichen Vermeidungsmaßnahmen kann das Eintreten von Ver-

botstatbeständen hinsichtlich einer Tötung und / oder Störung relevanter Tiergruppen sowie 

eine Schädigung der Lebensstätten vermieden werden.  
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Tabelle 3:  Wirkfaktoren und Projektwirkungen des Vorhabens unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen 
(Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt) 

Wirkfaktor Vermeidungsmaßnahmen Projektwirkungen 

bauzeitliche und anlagebedingte Flächen-
inanspruchnahme, Verlust von Biotopty-
pen 

Aufstellen von Biotopschutzzäunen 

Wiederherstellung bauzeitlich bean-
spruchter Flächen 

kompensationspflichtige Verluste von Bio-
top- und Nutzungstypen 

bauzeitliche Emissionen (Lärm, Erschüt-
terungen, Schadstoffe, Staub) 

Zur Minimierung von Baulärm, Abgasen 
und sonstiger Schadstoffe sollen Fahr-
zeuge und Maschinen zum Einsatz kom-
men, die dem Stand der Technik ent-
sprechen. 

Staubemissionen im Baugeschehen wer-
den durch entsprechende Vorsorgemaß-
nahmen (z.B. Bewässerung) vermieden. 

keine erheblichen Auswirkungen, da zeit-
lich begrenzt 

bauzeitliche Gefahr der Beeinträchtigung 
(Tötung, Lebensraumverlust, Störung) 
von planungsrelevanten Tieren sowie die 
Schädigung von Pflanzen 

Bauzeitenregelung für Gehölzschnitt au-
ßerhalb der Vogelbrutzeit 

Gehölzschnitt und Wurzelstockrodung im 
Bereich von Haselmausvorkommen 

Baufeldvorbereitung hinsichtlich Boden-
brüter im Offenland  

Aufstellen von Biotopschutzzäunen  

Aufstellen eines Reptilienschutzzauns 

Bauzeitenregelung für Amphibien 

Gesonderte Bodenbehandlung im Be-
reich von Vorkommen des Bleichen Wald-
vögeleins 

Verpflanzung des Bleichen Waldvöge-
leins 

Schutz bzw. Umsiedlung von Waldamei-
sennestern 

Kontrolle Baumhöhlen, Verschluss von 
Fledermausquartieren 

Kontrolle Brücke vor Abbruch, Verschlie-
ßung von Einfluglöchern 

Bauzeitenregelung Fledermäuse 

Einrichtung von Ersatzleitstrukturen für 
Fledermäuse 

Aufhängen von Winterquartierkästen und 
Flachkästen für Fledermäuse an der Brü-
cke 

Abfangen und Umsiedeln der Zau-
neidechsen an den Autobahnböschungen 

Umhängen des Wanderfalkenkastens 

keine erheblichen Auswirkungen 
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4.3 Schutzgut Boden und Fläche 

4.3.1 Bau- und anlagebedingte Beeinträchtigungen 

Die bauzeitlich begrenzte Boden- und Flächeninanspruchnahme in Form von Lagerflächen, 

Baustraßen, etc. hat eine Bodenverdichtung durch schwere Maschinen und somit eine Verän-

derung der bestehenden Bodenverhältnisse zur Folge. Der Oberboden wird vor Baubeginn 

abgetragen und fachgerecht zwischengelagert. Auf bauzeitlich beanspruchten Böden werden 

nach Bauende ortsfremde Materialien entfernt und soweit erforderlich Verdichtungen des Bo-

dens gelockert. Durch fachgerechten Umgang mit Treibstoffen, Öl- und Schmierstoffen u. ä. 

sowie durch eine fachgerechte, regelmäßige Wartung von Maschinen während der Bauphase 

können erhebliche Beeinträchtigungen vermieden werden. Eine Regeneration der bean-

spruchten Bereiche ist nach Bauabschluss und Rekultivierung mittelfristig zu erwarten. Die 

vorübergehend in Anspruch zu nehmenden Flächen umfassen ca. 10,4 ha. Davon handelt es 

sich bei 2,6 ha um bereits versiegelte Flächen und bei 4 ha um Verkehrsnebenflächen (Bö-

schungen).  

Mit der dauerhaften Überbauung (wiederbegrünte Damm- und Einschnittsböschung, Entwäs-

serungsmulde, Regenrückhaltebecken) und Versiegelung (nicht wiederbegrünte Flächen) von 

angrenzenden Acker- bzw. Offenlandflächen sowie Verkehrsbegleitgrün kommt es zum un-

wiederbringlichen Verlust der biotischen Lebensraumfunktionen in diesen Bereichen.  

Dauerhaft überbaut (wiederbegrünte Flächen) werden Böden, die bisher nicht überbaut waren, 

auf einer Fläche von insgesamt ca. 0,37 ha. 

Zusätzlich werden Böden, die bisher nicht versiegelt waren, im Umfang von insgesamt ca. 

0,35 ha durch Schotterwege versiegelt (nicht wiederbegrünte Flächen). 

4.3.2 Betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen ergeben sich durch das vorliegende Vorhaben nicht, da 

keine Änderungen der Verkehrsmenge oder Lage gegeben sind. 

Tabelle 4:  Wirkfaktoren und Projektwirkungen des Vorhabens unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen 
(Schutzgüter Fläche und Boden) 

Wirkfaktor Vermeidungsmaßnahmen Projektwirkungen 

baubedingte Bodenumlagerungen und –
verdichtungen im Bereich 

Der Boden wird durch fachgerechten Ab-
trag, Zwischenlagerung und Wiederver-
wertung des Oberbodens gemäß der ein-
schlägigen DIN-Vorschriften schonend 
behandelt. 

Auftretende Bodenverunreinigungen sind 
unverzüglich zu entfernen. 

Auf bauzeitlich beanspruchten Böden 
werden nach Bauende ortsfremde Materi-
alien entfernt und soweit erforderlich Ver-
dichtungen des Bodens gelockert. 

Zur Vermeidung und Minimierung von 
Schadstoffeinträgen wird auf einen fach-
gerechten Umgang mit Treibstoffen, Öl- 
und Schmierstoffen u. ä. sowie auf eine 
fachgerechte, regelmäßige Wartung von 
Maschinen während der Bauphase ge-
achtet. 

Aufstellen von Biotopschutzzäunen 

Inanspruchnahme von Flächen: ca. 
10,4 ha, 

wovon ca. 2,6 ha auf versiegelte Flächen 
entfallen 
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Wirkfaktor Vermeidungsmaßnahmen Projektwirkungen 

anlagebedingte Beeinträchtigung von Bö-
den und ihrer Bodenfunktionen durch Ver-
siegelung  

geringere Wirkungen infolge des be-
standsorientierten Ausbaus 

 

Neuversiegelung: ca. 0,35 ha 

 

anlagebedingte Beeinträchtigung von Bö-
den und ihrer Bodenfunktionen durch 
Überbauung 

geringere Wirkungen infolge des be-
standsorientierten Ausbaus 

Überbauung: ca. 0,35 ha 

 

4.4 Schutzgut Wasser 

4.4.1 Bau- und anlagebedingte Beeinträchtigungen 

Im Baustellenbereich anfallende Niederschlagswässer und abzuführendes Grundwasser kön-

nen bauzeitlich einen erhöhten Sedimenteintrag in Oberflächengewässer verursachen. Zudem 

kann es bei der bauzeitlichen Beanspruchung von Oberflächengewässern zu Sedimenteinträ-

gen kommen. Zur Vermeidung von Trübungen und Stoffeinträgen in das Gewässer werden 

geeignete technische Mittel eingesetzt. Baubedingt besteht die Möglichkeit, dass es zur Bo-

denverdichtung durch schwere Maschinen kommt. Damit verbundene Beeinträchtigungen des 

Grundwassers und der Grundwasserneubildung können die Folge sein. Als Minderungsmaß-

nahmen sollen soweit erforderlich Verdichtungen des Bodens gelockert werden. Des Weiteren 

können Verunreinigungen mit Schadstoffen (z.B. Schmier- und Betriebsmittel) in Oberflächen-

gewässern auftreten. Durch fachgerechten Umgang mit Treibstoffen, Öl- und Schmierstoffen 

u. ä. sowie durch eine fachgerechte, regelmäßige Wartung von Maschinen während der Bau-

phase können erhebliche Beeinträchtigungen vermieden werden. 

Die bauzeitliche Verrohrung des Wohnbaches auf einer Länge von 55 m und die Wiederher-

stellung des Fließgewässers werden entsprechend den Abstimmungen mit dem WWA Ans-

bach durchgeführt. Um die Durchgängigkeit des Wohnbaches für Gewässerorganismen auf-

recht zu erhalten, wird der Querschnitt der Verrohrung so groß wie möglich gewählt (2x DN 

1500), es werden Sedimente im Bereich der Sohle der Verrohrung eingebracht und es wird 

eine abschnittsweise Belichtung ermöglicht. 

4.4.2 Betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen ergeben sich durch das vorliegende Vorhaben nicht, da 

keine Änderungen der Verkehrsmenge oder Lage gegeben sind. 

Durch den Umbau der Regenrückhaltebecken in Bodenretentionsfilteranlagen ergeben sich 

Verbesserung hinsichtlich des Schutzgutes Wasser. 

Tabelle 5:  Wirkfaktoren und Projektwirkungen des Vorhabens unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen 
(Schutzgut Wasser) 

Wirkfaktor Vermeidungsmaßnahmen Projektwirkungen 

Wasserhaltung, Einleitung von Bauwas-
ser, Sedimenteinträge durch bauzeitliche 
Eingriffe in Oberflächengewässer, bau-
zeitliche Verrohrung des Wohnbaches 

Zur Vermeidung und Minimierung von 
Schadstoffeinträgen wird auf einen fach-
gerechten Umgang mit Treibstoffen, Öl- 
und Schmierstoffen u. ä. sowie auf eine 
fachgerechte, regelmäßige Wartung von 
Maschinen während der Bauphase ge-
achtet. 

Beim bauzeitlicher Beanspruchung von 
Fließgewässern sind Trübungen und Stof-
feinträge in das Gewässer zu vermeiden. 
Dazu sind geeignete technische Mittel 
einzusetzen. 

keine erheblichen Auswirkungen, da nur 
bauzeitlich 
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Wirkfaktor Vermeidungsmaßnahmen Projektwirkungen 

Die Verrohrung des Wohnbaches und die 
Wiederherstellung des Fließgewässers 
werden entsprechend den Abstimmungen 
mit dem WWA Ansbach durchgeführt. 

Aufrechterhaltung der Durchgängigkeit 
des Wohnbaches. 

betriebsbedingte Entwässerung sowie 
stoffliche Belastung des Regenwasserab-
flusses und der Vorfluter 

Anlage von Retentionsbodenfilteranlagen Verbesserung der aktuellen Situation 

4.5 Schutzgut Luft und Klima 

Durch den Ersatzneubau der Talbrücke Pfeffermühle ergeben sich keine geänderten Bedin-

gungen für das Schutzgut Luft und Klima, da die Brücke in gleicher Weiche wiederhergestellt 

wird und sich auch keine Änderungen der Verkehrsmenge ergeben. Erhebliche Auswirkungen 

auf das Schutzgut Luft und Klima ergeben sich somit nicht. 

4.6 Schutzgut Landschaftsbild 

Als potentieller Wirkungsbereich kann jenes Gebiet angesehen werden, von dem aus die Bau-

stelle sichtbar ist. Wesentlichen Einfluss haben diesbezüglich das räumliche und zeitliche Ver-

teilungsmuster des Baubetriebs sowie der Umfang der Bautätigkeiten (Baustelleneinrichtun-

gen, Lagerplätze, Zufahrtswege, Zwischenlagerung von Aushub und Einbaumassen).  

Mit dem Vorhaben sind Verluste landschaftsprägender Gehölze durch vor allem temporäre 

Flächeninanspruchnahmen verbunden. Dieser Verlust der landschaftsprägenden Gehölz-

strukturen wird über den Zeitraum ab Rodung bis zur Etablierung der neuen Autobahneingrü-

nung/Gehölzneupflanzung Bestand haben. 

Durch die vorgesehenen Gestaltungsmaßnahmen werden diese visuellen Beeinträchtigungen 

gemindert. 

Tabelle 6:  Wirkfaktoren und Projektwirkungen des Vorhabens unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen 
  (Schutzgut Landschaftsbild) 

Wirkfaktor Vermeidungsmaßnahmen Projektwirkungen 

bau- und anlagebedingte visuelle Störun-
gen  

(bauzeitlicher Verlust landschaftsbildprä-
gender Elemente  

Neugestaltung des Landschaftsbildes mit 
landschaftstypischen/bestandsorientier-
ten Gehölzstrukturen  

landschaftsgerechte Eingrünung der 
neuen Anlagen 

keine erheblichen Auswirkungen 

4.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Auswirkungen auf vermutete Bodendenkmäler sind nicht gegeben. 

4.8 Wechselwirkungen 

Insgesamt bestehen vielfältige Wechselwirkungen der Schutzgüter untereinander, da diese im 

Naturhaushalt und funktional in einem Wirkungsgefüge miteinander verbunden sind. Die 

Durchführung von Maßnahmen wirkt sich daher selten auf nur ein Schutzgut aus, sondern hat 

häufig zumindest mittelbar Auswirkungen auf mehrere Schutzgüter. So verhält es sich auch 

mit nachteiligen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter. 
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Im Vorhabenbereich liegen Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern vor, die sich gegensei-

tig beeinflussen. So bedingen die abiotischen Voraussetzungen des Wasser- und Bodenhaus-

halts sowie des Lokalklimas das potentielle Vorkommen bestimmter Tier- und Pflanzenarten 

samt ihren Lebensräumen. 

Relevante nachteilige Umweltauswirkungen infolge besonderer Wechselwirkungen (z.B. 

Schutzgut Wasser und Schutzgut Pflanzen und Tiere), welche über die bei den einzelnen 

Schutzgütern beschriebenen Auswirkungen hinausgehen oder sich gegenseitig steigern, sind 

nicht anzunehmen. 
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5 Übersicht über anderweitige geprüfte Lösungsmög-
lichkeiten und Angabe der wesentlichen Auswahl-
gründe unter Berücksichtigung der jeweiligen Um-
weltauswirkungen (§16 Abs. 1 Nr. 6) 

Zur Begrenzung des baulichen Eingriffs auf das notwendige Minimum kommt nur ein Ersatz-

neubau der Talbrücke in fast identischer Achslage und leicht veränderter Höhenlage an be-

stehender Stelle in Betracht. 

 

Im Rahmen der Vorplanung wurden mehrere Varianten untersucht, die sich hinsichtlich Stütz-

weiten und Überbauquerschnitt unterschieden haben. 

 

Neben der gestalterischen und konstruktiven Würdigung war bei der Auswahl der Variante 

insbesondere das Ziel, unter Berücksichtigung aller Randbedingungen eine robuste, dauer-

hafte, unterhaltsfreundliche und wirtschaftliche Bauwerksvariante zu wählen. 
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6 Beschreibung der Methoden oder Nachweise zur 
Ermittlung erheblicher Umweltauswirkungen sowie 
Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der 
Angaben aufgetreten sind (Anlage 4 Nr. 11 UVPG) 

Der inhaltliche Aufbau und die Vorgehensweise zur Erarbeitung des Berichts zu den voraus-

sichtlichen Umweltauswirkungen des Ersatzneubaus der Talbrücke Pfeffermühle (UVP-Be-

richt) erfolgen unter Berücksichtigung 

 der in § 16 sowie in Anlage 4 UVPG genannten Inhalte der Unterlagen des Vorha-
benträgers, 

 Merkblatt zur Umweltverträglichkeitsstudie in der Straßenplanung – MUVS, 2001 und 

 der Mustergliederung zum UVP-Bericht der Autobahn GmbH des Bundes. 

Das erforderliche faunistische Untersuchungsprogramm wurde im Vorfeld mittels faunistischer 

Erhebungen in den Jahren 2021 und 2022 ermittelt. 

Der UVP-Bericht stellt den umfassenden Beitrag des Vorhabenträgers zur Bereitstellung der 

Informationen dar, die eine fachliche Bewertung der Umweltauswirkungen des geplanten Vor-

habens ermöglichen und die für die Prüfung der Verträglichkeit des Vorhabens für die Umwelt 

erforderlich sind. Damit kann eine sachlich begründete Entscheidung getroffen werden, die 

von allen Beteiligten und Betroffenen durchgängig nachvollzogen werden kann. Aufgabe des 

UVP-Berichtes ist eine Beurteilung des Ersatzneubaus der Talbrücke Pfeffermühle hinsichtlich 

seiner Umweltverträglichkeit im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens. 

Hierbei wurden folgende Schritte berücksichtigt: 

 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkbereich des Vorhabens  

 Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen durch den Er-
satzneubau der Talbrücke Pfeffermühle unter Berücksichtigung geplanter Maßnah-
men, mit denen das Auftreten erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen ausge-
schlossen, vermindert oder ausgeglichen werden kann. 

Aussagen zum Artenschutz basieren auf der Auswertung vorhandener Daten, Informationen 

der Fachbehörden und Beobachtungen der nach aktuellen fachlichen Erfordernissen in den 

Jahren 2021 und 2022 durchgeführten Bestanderhebungen.  

Demzufolge werden zunächst notwendige Maßnahmen ermittelt, die der Vermeidung bzw. 

Minderung von Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG dienen.  

Im Rahmen der Eingriffsregelung nach § 15 BNatSchG werden die Güter des Naturhaushalts, 

die im Wesentlichen durch die Betroffenheit der Biotopfunktionen der Biotop- und Nutzungsty-

pen repräsentiert sind, hinsichtlich unvermeidbarer Beeinträchtigung bewertet.  

Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs erfolgt gemäß RLBP (2011) unter vorrangiger Be-
rücksichtigung der maßgeblich betroffenen Funktionen nach der Bayerischen Kompensati-
ons-Verordnung (BayKompV, 2014). Die Analyse und Bewertung der Schutzgüter erfolgt ver-
bal-argumentativ.  
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Die Konflikte sind in den tabellarischen Gegenüberstellungen von Eingriff und Kompensation 

(Unterlage 9.4) schutzgut- bzw. funktionsbezogen quantifiziert und zusammengefasst be-

schrieben. 
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7 Referenzliste und Quellenangaben (Anlage 4 Nr. 
12 UVPG) 

7.1 Datenquellen 

Information Quelle Stand Anmerkung 

Allgemeines 

Kataster Bayerische Vermessungsverwaltung  erhalten von 
der Autobahn-
direktion Nord-
bayern 

Orthofotos Bayerische Vermessungsverwaltung  erhalten von 
der Autobahn-
direktion Nord-
bayern 

Regionalplanung  REGIONALER PLANUNGSVERBAND WESTMITTELFRANKEN  
[https://www.region-westmittelfranken.de/Regionalplan.html] 

11/2009  

Waldfunktionskar-
tierung 
 

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat 
(StMFH): 
BayernAtlas, Waldfunktionskartierung 
[https://geoportal.bayern.de/bayernatlas] 

01/2022  

Flächennutzungs-
pläne / Land-
schaftspläne 

Gemeinde Diebach 
[https://www.diebach.de/wirtschaft-bauen/] 

01/2022  

Bebauungspläne Gemeinde Diebach 
[https://www.diebach.de/wirtschaft-bauen/] 

01/2022  

Ökoflächenkataster Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat 
(StMFH): 
BayernAtlas 
[https://geoportal.bayern.de/bayernatlas] 

01/2022  

Naturräumliche 
Gliederung 

Bay. Landesamt für Umwelt (LfU) 01/2022  

Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt 

Geschützte und 
sonstige Biotope 

Amtliche Biotopkartierung (LfU) 01/2022  

ABSP Lkr. Ansbach 08/1996  

Biotop- und Nutzungstypenkartierung / FFH-LRT 06/2021 eigene Erhe-
bung 

Faunistische Daten ABSP Lkr. Ansbach 08/1996  

 ASK-Daten (LfU) 02/2022  

 Faunakartierungen   

 Biber  06/2021 Spurensuche 
(Methodenblatt 
S2): 
09.06.2021 

 Haselmaus 
 

06/2021 – 
11/2021 

Erfassung mit 
Niströhren 
(Methodenblatt 
S4): 
07.06.2021 
(Ausbringen), 
30.06.2021, 
29.07.2021, 
26.08.2021, 
30.09.2021, 
25.10.2021, 
19.11.2021 

   Freinest- und 
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Information Quelle Stand Anmerkung 

Frassspurensu-
che (Metho-
denblatt S5): 
26.08.2021 

 Fledermäuse 06/2021 – 
05/2022 

Kontrolle des 
Brückenbau-
werks auf Hin-
weise auf Fle-
dermausquar-
tiere: 
04.08.2021 und 
26.11.2021 

   Transektkartie-
rung (Metho-
denblatt FM1): 
05.07.2021, 
28.07.2021, 
12.08.2021, 
07.09.2021, 
13.04.2022, 
25.05.2022 

 Vögel 03/2022 – 
06/2022 

Revierkartie-
rung Brutvögel 
(Methodenblatt 
V1): 
11.03.2022, 
26.03.2022, 
29.04.2022, 
20.05.2022, 
11.06.2022, 
27.06.2022 

   Horstkartierung 
Brutvögel (Me-
thodenblatt 
V2): 
11.03.2022, 
29.04.2022, 
27.06.2022 

 Amphibien 06/2022 – 
05/2022 

Erfassung von 
Laichgewäs-
sern (Metho-
denblatt A1): 
09.06.2021, 
17.03.2022,  
24.04.2022, 
24.05.2022 

 Reptilien 06/2021 – 
06/2022 

Sichtbeobach-
tung (Metho-
denblatt R1): 
02.06.2021, 
27.07.2021, 
05.08.2021, 
30.03.2022, 
13.04.2022, 
24.05.2022, 
03.06.2022 

 Tagfalter (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling) 07/2021 – 
08/2021 

Erfassunung 
Imagines (Me-
thodenblatt 
F4): 
27.07.2021, 
05.08.2021 

 Libellen (Grüne Flussjungfer) 06/2022 – 
07/2022 

Sichtbeobach-
tung, Kescher-
fang, Larven- 
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Information Quelle Stand Anmerkung 

und Exuviensu-
che (Metho-
denblatt L1): 
19.06.2022, 
24.06.2022, 
08.07.2022 

 Bachmuschel 06/2022 Übersichtsbe-
gehung (Me-
thodenblatt 
SM4): 
19.06.2022 

 Artengruppe übergreifend 06/2021 Kartierung von 
Baumhöhlen 
und -spalten 
(Methodenblatt 
V3): 
09.06.2021 

   Strukturkartie-
rung in Wäl-
dern (Metho-
denblatt V4): 
09.06.2021 

 Xylobionte Käfer 02/2022 Brutbaumunter-
suchung Juch-
tenkäfer/Eremit 
(Methodenblatt 
XK7): 
08.02.2022 

Boden 

Geologie, Boden-
kunde 

Bay. Landesamt für Umwelt (LfU): 
UmweltAtlas Geologie und Boden 
[https://www.umweltatlas.bayern.de/startseite/] 

01/2022  

Bodenschätzung Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat 
(StMFH): 
BayernAtlas-plus 
[https://geoportal.bayern.de/bayernatlas] 

01/2022  

Bodendenkmale Bay. Landesamt für Denkmalpflege [https://geoportal.bay-
ern.de/denkmalatlas/], BayernAtlas 

01/2022  

Wasser 

Wasserschutzge-
biete, Überschwem-
mungsgebiete, was-
sersensible Berei-
che 

Bay. Landesamt für Umwelt (LfU): 
UmweltAtlas Gewässerbewirtschaftung und Naturgefahren 
[https://www.umweltatlas.bayern.de/startseite/] 

01/2022  

Steckbrief Grund-
wasserkörper,  
Steckbrief Oberflä-
chenwasserkörper 

Bay. Landesamt für Umwelt (LfU): 
UmweltAtlas Gewässerbewirtschaftung 
[https://www.umweltatlas.bayern.de/startseite/] 

12/2021 
 
 

 

Klima/Luft 

Klimadaten Bayerischer Klimaforschungsverbund, Klimaatlas von Bayern 1996  

Kaltluft-/Frischluf-
tentstehungsge-
biete, Leitbahnen 
für Kalt- und Frisch-
luft, Klimatische 
und Lufthygienische 
Ausgleichsfunktion, 
Klimawirksame Bar-
rieren 

Datenauswertung Geländeerhebungen  abgeleitet aus 
Flächennut-
zung und To-
pographie 

Landschaftsbild / Erholung 
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Information Quelle Stand Anmerkung 

Landschaftsprä-
gende Strukturele-
mente 

Geländeerhebungen 2021/2022  

Freizeit-, Sport- und 
Erholungseinrich-
tungen, Erholungs-
zielpunkte, Rad- 
und Wanderwege 

Biotop- und Nutzungstypenkartierung 
Bay. Staatsministerium der Finanzen und für Heimat (StMFH):  
BayernAtlas, Freizeit in Bayern 
[https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?to-
pic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&catalogNodes=11,122] 

01/2022  

Vorbelastungen des 
Landschaftsbildes 
und der Erholungs-
funktion 

Geländeerhebungen 2021/2022  
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